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Geschätzte Leserin, geschätzter Leser

Immer wieder stellt sich in der Praxis die Frage, wer 

für welche Verwaltungshandlungen und baulichen 

Massnahmen im Stockwerkeigentum zuständig ist.
Ich möchte Ihnen im vorliegenden Bericht die dies-

bezüglichen Grundregeln anhand eines praktischen 

Beispiels erläutern.

Herr S.E. ist Stockwerkeigentümer der Stockwerk-

eigentümergemeinschaft XY. Er ist Eigentümer ei-

ner Wohnung im 3. Obergeschoss, welche sich di-

rekt unter dem Dach befindet.
Nach dem letzten heftigen Frühlingssturm ist Herrn 

S.E. aufgefallen, dass es in seiner Küche von der 

Decke herabtropft. Nachdem er einen Eimer unter 

die tropfende Stelle gestellt hatte, begutachtete er 

von der gegenüberliegenden Strassenseite das Dach 

und stellte fest, dass mehrere Ziegel fehlen.
Da das Dach die äussere Gestalt und das Aussehen 

des Gebäudes bestimmt, steht dieses im gemein-

schaftlichen Eigentum aller Stockwerkeigentümer.
Für den nächsten Tag ist bereits der nächste Sturm 

prognostiziert und der Verwalter weilt noch eine 

Woche in den Ferien.
Es stellt sich nun die Frage, wie Herr S.E. vorgehen 

muss, damit das Dach schnellstmöglich repariert 

werden kann.

Art. 712g ZGB als Grundnorm
Abs. 1 dieser Norm verweist für die Zuständigkeit zu 

Verwaltungshandlungen und baulichen Mass-

nahmen auf die Bestimmungen über das (gewöhnli-

che) Miteigentum, also auf die Art. 647-647e ZGB.
Nach Abs. 2 kann im Begründungsakt oder mit ein-

stimmigem Beschluss aller Stockwerkeigentümer 

von diesen Bestimmungen abgewichen werden, so-

weit sie nicht zwingend sind.
Gemäss Abs. 3 kann jeder Stockwerkeigentümer ver-

langen, dass ein Reglement über die Verwaltung 

und Benutzung aufgestellt und im Grundbuch ange-

merkt wird. Dies ist von grosser praktischer 

Bedeutung.
In der Folge wird davon ausgegangen, dass weder 

Der Fall aus der Praxis

Welche Normen sind anwendbar? 

von den Bestimmungen abgewichen wurde noch ei-

ne andere Regelung im Reglement vorgesehen ist.

Zwingende Normen (Art. 647 Abs. 2 ZGB)
Art. 647 Abs. 2 ZGB regelt (zwingend) grundlegende 

Befugnisse jedes Stockwerkeigentümers, die weder 

aufgehoben noch beschränkt werden können.
Dazu gehört einerseits die Befugnis, notwendige 

Verwaltungshandlungen zu verlangen. Darin enthal-

ten sind alle Unterhalts-, Wiederherstellungs- und 

Erneuerungsarbeiten, die für die Erhaltung des 

Wertes und der Gebrauchsfähigkeit der Sache not-

wendig sind.
Andererseits gehört dazu die Befugnis jedes 

Stockwerkeigentümers von sich aus, notwendige 

(rettende) Sofortmassnahmen auf Kosten aller 

Stockwerkeigentümer zu ergreifen.

Dispositives Recht (Art. 647a-647e ZGB)
Beim Fehlen einer übereinstimmenden Partei-

vereinbarung setzt das Gesetz folgende dispositive 

Regeln fest:

Für Verwaltungshandlungen:
Zur Vornahme von gewöhnlichen Verwaltungs-

handlungen ist grundsätzlich jeder Stockwerk-

eigentümer befugt. Dazu gehört insbesondere die 

Vornahme von Ausbesserungen (Art. 647a Abs.1 

ZGB).
Für die Vornahme der so genannten wichtigeren 

Verwaltungshandlungen ist die Zustimmung der 

Mehrheit aller Stockwerkeigentümer erforderlich, 

die zugleich den grösseren Teil der Sache vertritt. 

Als Beispiele seien hierbei die Änderung der 

Kulturart oder der Benutzungsweise genannt (Art. 

647b ZGB).

Für bauliche Massnahmen:
Hierbei unterscheidet das Gesetz drei Fälle.
Notwendige Massnahmen (Art. 647c ZGB) können 

vorgenommen werden, wenn die Mehrheit aller 

Stockwerkeigentümer zustimmt. Dazu gehören ins-

besondere Unterhalts-, Wiederherstellungs- und 

Erneuerungsarbeiten, die für die Erhaltung des 

Wertes und der Gebrauchsfähigkeit der Sache nötig 

sind.
Nützliche Massnahmen (Art. 647d ZGB) können 

grundsätzlich vorgenommen werden, wenn die 

Mehrheit aller Stockwerkeigentümer, die gleichzei-

tig den grösseren Teil der Sache vertritt, zustimmt. 

Hierzu gehören Erneuerungs- und Umbauarbeiten, 

die eine Wertsteigerung oder Verbesserung der 

Wirtschaftlichkeit oder Gebrauchsfähigkeit der 

Sache bezwecken.
Luxuriöse Massnahmen (Art. 647e ZGB) können 

grundsätzlich nur mit Zustimmung aller Miteigen-

tümer vorgenommen werden. Dies sind Mass-

nahmen, die lediglich der Verschönerung, der 

Ansehnlichkeit der Sache oder der Bequemlichkeit 

im Gebrauch dienen.
Die Abgrenzung zwischen notwendigen, nützlichen 

und luxuriösen baulichen Massnahmen fällt häufig 

nicht leicht. Die Frage ist im Einzelfall unter 

Würdigung aller Umstände und unter Verwendung ei-

nes objektiven Massstabes zu entscheiden.

Für Verwaltungshandlungen
Sofern von der Stockwerkeigentümerversammlung 

ein Verwalter bestellt wurde, vollzieht dieser alle 

Handlungen der gemeinschaftlichen Verwaltung ge-

mäss den Vorschriften des Gesetzes und des 

Reglements sowie gemäss den Beschlüssen der 

Versammlung der Stockwerkeigentümer und trifft 

von sich aus alle dringlichen Massnahmen zur 

Abwehr oder Beseitigung von Schädigungen (Art. 

712s ZGB).
Sollte kein Verwalter bestellt worden sein, so rich-

ten sich die Befugnisse zur Vornahme von 

Verwaltungshandlungen nach der oben dargelegten 

gesetzlichen Regelung.

Für notwendige und dringliche bauliche 

Massnahmen
Grundsätzlich hat die Versammlung der Stockwerk-

eigentümer über die Durchführung notwendiger 

und wenn möglich auch dringlicher baulicher 

Massnahmen zu beschliessen.

Sind notwendige Massnahmen so dringend zu tref-

fen, dass eine Beschlussfassung durch die 

Versammlung der Stockwerkeigentümer nicht mög-

lich ist, trifft der Verwalter von sich aus alle nötigen 

Massnahmen.
Werden weder Versammlung noch der Verwalter tä-

tig, so kann jeder Stockwerkeigentümer die not-

wendigen oder dringlichen Massnahmen vorneh-

men.

Wer ist zuständig?

Für nützliche und luxuriöse bauliche Massnahmen
Ausschliesslich die Versammlung der Stockwerk-

eigentümer hat über nützliche sowie luxuriöse bau-

liche Massnahmen zu entscheiden.

Die Reparatur des Daches ist zweifellos eine not-

wendige Massnahme.
Da schon für den morgigen Tag der nächste Sturm an-

gekündigt wurde, ist die Massnahme im vorliegen-

den Fall auch dringlich.
Eine Versammlung der Stockwerkeigentümer kann 

somit in nützlicher Frist nicht einberufen werden.
Hinzu kommt, dass der Verwalter noch für minde-

stens eine Woche in den Ferien weilt. Dieser kann so-

mit auch nicht tätig werden.
Bei dieser Konstellation kann somit jeder 

Stockwerkeigentümer die notwendigen und dringli-

chen Massnahmen vornehmen.
Herr S.E. kann also die Reparatur des Daches als not-

wendige Sofortmassnahme auf Kosten aller 

Stockwerkeigentümer selber ergreifen.

Ich hoffe, der geschätzten Leserschaft mit dem er-

läuterten Praxisbeispiel die Zuständigkeiten für 

Verwaltungshandlungen und bauliche Massnahmen 

etwas näher gebracht zu haben.
Sollten es die zeitlichen Rahmenbedingungen zulas-

sen, so ist zur Vermeidung von Streitigkeiten zu emp-

fehlen, auch bei dringlichen Verwaltungs-

handlungen oder baulichen Massnahmen einen 

Versammlungsbeschluss anzustreben.
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